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Demokratisches Denken in den Englischen Bürgerkriegen1

Einleitung

»Wee are your Principalls, and you our Agents«2

Nicht unerheblich für die Rezeption des demokratischen Denkens in der Neuzeit
ist bis heute die Verhältnisbestimmung von Englischem Bürgerkrieg und Glorious
Revolution (1688). Dabei setzt man die Revolution, die William III. zum König
machte, in bewussten Gegensatz zu den Wirren des Bürgerkriegs, die mit der Hin-
richtung Charles I. und der Errichtung einer Militärherrschaft unter Oliver Crom-
well geendet hatte. Die Glorious Revolution steht dagegen – nicht zuletzt durch
die Bill of Rights von 1689, in der dem Parlament Immunität, Verfügung über die
Finanzen und das Recht auf Zusammentreten ohne Einberufung durch den König
zugestanden wurde – für die Konstituierung eines stabilen politischen Gemeinwe-
sens, das rechtliche Sicherheiten für seine Einwohner begründete und die Mitwir-
kung der Bürger an den fundamentalen politischen Entscheidungen innerhalb die-
ses Gemeinwesens durch das etablierte gewaltenteilige Systems aus King, Lords
und Commons sicherstellte.3 In diesem Sinne hat man immer wieder die Englische
Revolution von 1688 als Geburtsstunde des modernen Parlamentarismus angese-
hen,4 Vorläufer und vor allem den breiten Diskurs über Volkssouveränität, wie er
sich im Englischen Bürgerkrieg erstmals entfalten konnte, aber weitgehend außer
Acht gelassen.5

Arbeiten zum Englischen Bürgerkrieg und zur Herrschaft Cromwells zeigen
aber, dass die politischen Debatten im 17. Jahrhundert weitaus vielschichtiger und
in ihrem Inhalt reichhaltiger waren, als es die konstitutionelle Lesart der 1688er

1.

 
1 Der Aufsatz entstand im Rahmen des DFG-Forschungsprojekts »Verdrängte Alternative:

Ein drittes Modell der Demokratie« (2020-2023).
2 Overton 1646 a, S. 1.
3 Die zentrale Interpretation lieferte bereits William Blackstone. Monarchie, Aristokratie

und Demokratie hatten für ihn allesamt nachweisbar Nachteile, doch Großbritannien
war es gelungen, sie »glücklich« miteinander zu verbinden. Die Exekutivgewalt lag beim
König, der so für die Stärke, die mit der absoluten Monarchie verbunden wurde, stand.
An seiner Seite fanden sich die Lords, die für Frömmigkeit, Tapferkeit und den Schutz
des Eigentums standen, und die Commons, die »vom Volk« frei gewählt wurden, was
das House of Commons zu einer »Art Demokratie« machte. Zusammen bildeten sie ein
Parlament. Für Blackstone schützte ihr Gleichgewicht das, was man im 18. Jahrhundert
»die englische Freiheit« nannte (Blackstone 1893, S. 50-51).

4 Kluxen 1983; Kraus 2006.
5 Vgl. Kraus 2006.
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Revolution offenbart.6 Vor allem Einzelstudien ermöglichen heute einen weitrei-
chenden Einblick in das komplexe politische Verständnis und die kontroversen
Debatten der Radikalen unter der Herrschaft Charles I.7 Sie zeigen, dass im Laufe
der 1640er Jahre Vorstellungen entwickelt wurden, wonach die englischen Frei-
heiten sowohl durch die Krone als auch das House of Lords bedroht seien,
solange nicht die Befugnisse des Unterhauses ausgeweitet, öffentliche Freiheits-
rechte abgesichert und die Justiz durch festgeschriebene Verfahren gestärkt wer-
den. Dabei wurde selbst dem House of Commons misstraut. Autoren wie John
Lilburne, Richard Overton, William Walwyn und John Wildman, die man Ende
der 1640er Jahre despektierlich »Levellers« nannte, erklärten zum ersten Mal,
dass die Macht des Parlaments und der Regierung von den Bürgern komme und
sie zum Schutz der Rechte der Menschen strengen Einschränkungen unterworfen
werden müssen.8

Ziel dieses Aufsatzes ist es, die frühdemokratischen Bewegungen in den Engli-
schen Bürgerkriegen, die noch immer hauptsächlich ein Untersuchungsgegenstand
für Historikerinnen und Historiker sind, für die Demokratietheorie neu zu entde-
cken. Denn in ihnen wurde erstmals eine Demokratievorstellung entwickelt, die
zwar auf der einen Seite die Vormachtstellung des Parlaments und somit die Not-
wendigkeit der Repräsentation anerkannte, auf der anderen Seite damit aber nicht
das bis dahin existierende republikanische Modell einer elitären und funktionalis-
tisch begründeten repräsentativen Regierung verband, wie sie 1688/1689 verwirk-
licht wurde.9 In der Konfrontation mit Krone und Parlament schlugen vielmehr
verschiedene Autoren, unter ihnen viele Vertreter der New Model Army (der Par-
lamentsarmee) und zivile Radikale aus London und Umgebung, einen verfas-
sungsrechtlichen Rahmen vor, um Legislative, Exekutive und Judikative in ihren
Entscheidungen besser kontrollieren zu können. Regelmäßige und möglichst häu-
fige Wahlen, die Rechenschaftspflicht der Repräsentanten, ein Petitionsrecht,
Presse- und Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit, die Stärkung kommunaler
Selbstverwaltung und die Wahl aller öffentlichen Beamten sind nur einige der For-
derungen, mit denen eine Kritik an einer zu starken Zentralisierung politischer
Macht und die Forderung nach Umsetzung der Volkssouveränität einhergingen. In
Abgrenzung von direktdemokratischen und elitär-repräsentativen Politikvorstel-
lungen entwickelten die Radikalen des Englischen Bürgerkriegs, so unsere These,
ein drittes Demokratiemodell, das mit einer erheblichen Erweiterung politischer
 
6 Vgl. Manning 1978; Pocock 1980.
7 Vgl. Watmer 1980; Levy 1983; Otteson 2003; Scott 2004; Vernon, Baker 2012; Foxley

2013.
8 Vgl. Wootton 1991; Brocker 1995, S. 120-126.
9 Zu beachten ist, dass sich die Levellers selbst nicht als »Demokraten« oder als Anhänger

der Demokratie bezeichnet haben. Der Demokratiebegriff wurde im damaligen Sprach-
gebrauch mit Anarchie gleichgesetzt und galt als Schimpfwort, das auch zur Diskreditie-
rung der Forderungen der Levellers diente. Gleichwohl standen sie in Opposition zur
Monarchie und zu den aristokratischen Formen des Republikanismus und setzen sich
für die Stärkung der politischen Rechte der »einfachen« Bürger ein, und zwar als allei-
nige Träger der Souveränität; vgl. Sharp 1998, S. xii-xiii; Wotton 1991, S. 426-430.
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Teilhaberechte und Kontrollfunktionen verbunden war, die durch öffentliche Frei-
heitsrechte und eine schriftliche Verfassung garantiert werden sollten. Damit
unterschied es sich deutlich vom englischen republikanischen Diskurs der Zeit wie
von den monarchistischen Legitimierungsdiskursen von Seiten der Krone. Dieses
Demokratiemodell weicht aber auch von der heutzutage vorherrschenden Auffas-
sung von Demokratie ab, der zufolge demokratische Teilhabe vorwiegend in der
periodischen Wahl von Gesetzgebern (und teilweise führenden Exekutivvertretern)
besteht und die eine über den Wahlmechanismus hinausgehende institutionelle
Einbindung der Bürger und stetige Kontrolle der Repräsentanten und Exekutiv-
vertreter jenseits von (verfassungs)rechtlichen Beschränkungen nicht vorsieht.

Um dies zu skizzieren, soll in diesem Aufsatz zunächst die zunehmende Radika-
lisierung der politischen Debatte Anfang der 1640er Jahre dargestellt und ihre
verfassungsrechtliche Bedeutung aufgezeigt werden. Dabei geht es nicht darum,
einzelne Autoren in den Mittelpunkt zu rücken, was ein einseitiges Bild auf die
Verfassungsdiskussionen werfen würde, sondern die bewusste Abgrenzung von
direktdemokratischen und elitär-repräsentativen Demokratievorstellungen in ihrer
Breite aufzuzeigen, um zum einen die Reichhaltigkeit des durchaus als »radikal«
zu nennenden politischen Denkens der Levellers darzulegen und zum anderen ein
Demokratiemodell in den Mittelpunkt zu rücken, das sowohl in Abgrenzung zur
absoluten Monarchie und zur parlamentarischen Souveränität als auch gegen den
politischen Kontrollverlust der Gewalten im Bürgerkrieg entworfen wurde. Wich-
tig ist uns dabei, verschiedene Entwicklungspfade moderner Demokratievorstel-
lungen aufzuzeigen und gleichzeitig den modernen Demokratiediskurs vom repu-
blikanischen Denken der Zeit, wie ihn die Commonwealthmen vertraten,
abzugrenzen, die in der aktuellen Diskussion allzu oft vermischt werden. Damit
wollen wir auch den Blick für den spezifischen Charakter des modernen Demo-
kratiediskurses schärfen.

Politische Radikalisierung im Bürgerkrieg

Verfassungsrechtliche Fragen, wie die Sicherung von Grundrechten, einschließlich
der Religionsfreiheit, sowie gewaltenteilige Fragen standen von Anfang an im
Zentrum der Englischen Bürgerkriege. Die Grand Remonstrance (1641) des
House of Commons, die zum auslösenden Signal des Englischen Bürgerkriegs
wurde, forderte erstmals eine Kontrollbefugnis des Parlaments gegenüber der
Regierung. Außerdem heißt es darin, dass der König mindestens alle drei Jahre
das Parlament einberufen solle und nur noch mit dessen Zustimmung, also nicht
als Prärogativrecht, Steuern erheben dürfe. Bereits im Vorfeld hatten die Vertreter
des Parlaments argumentiert, dass die Abgeordneten und nicht der König die
Nation repräsentiere. Henry Parker, einer der zentralen Fürsprecher der Parla-
mentsrechte, benutzte dieses Argument, um zu zeigen, dass das Parlament auch
ohne oder gar gegen den König handeln könne. Um dem Einwand entgegenzuwir-
ken, dass das Parlament damit »eine willkürliche Macht« beanspruche, argumen-

2.

428 Skadi S. Krause und Dirk Jörke

https://doi.org/10.5771/0340-0425-2021-3-426 - Generiert durch IP 216.73.216.147, am 28.01.2026, 09:25:30. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0340-0425-2021-3-426


tierte er, dass »jeder Staat« eine »willkürliche Macht« besitze und das Parlament
aufgrund seiner repräsentativen Funktion »der Staat« sei.10

Für Parker repräsentierten allerdings Lords und Commons zusammen das
Königreich.11 Es ging folglich zu Beginn des Englischen Bürgerkriegs noch nicht
um den Ausschluss der Lords. Ganz im Gegenteil. Bei Charles Herle, der ebenfalls
ein wichtiger Verteidiger der Rechte des Parlaments war, sicherten die Lords zum
Teil den Machteinfluss des Parlaments gegenüber dem König.12 Deshalb betonte
er auch, dass das »gemeinsame Interesse« des gesamten Königreichs »im Parla-
ment« zum Ausdruck komme, woran für ihn auch die Lords ihren Anteil hat-
ten.13

Dem widersprachen aber, als es zu deutlich unterschiedlichen Interessen zwi-
schen beiden Kammern während des Bürgerkriegs kam, die Abgeordneten des
House of Commons. Sowohl dem Monarchen als auch dem House of Lords
wurde nun jeder Anteil an der Souveränität abgesprochen. Stattdessen lokalisier-
ten die Abgeordneten die höchste institutionelle Macht und Autorität der Nation
im House of Commons, weil allein diese Kammer aus Wahlen hervorging.14

Zudem argumentierten Theoretiker, die von der Rechtsprechung Sir Edward
Cokes beeinflusst waren, dass das Common Law ein Grundgesetz darstelle, das
die Geburtsrechte eines Mannes (Eigentumsrechte, aber in der feudalen Gesell-
schaft auch Privilegien) schütze. Eine radikale Variante dieses Diskurses besagte,
dass alle Amtsinhaber, einschließlich des Königs, nur Treuhänder der Geburts-
rechte eines jeden Engländers seien und für deren Umsetzung und Aufrechterhal-
tung zu sorgen hätten.15 Die ihnen zugestandenen Machtbefugnisse waren dem-
nach nur übertragen, ruhten aber bei den Bürgern.

Und eben diese Argumentation bildete das Schlüsselelement der konstitutionel-
len Revolution der 1640er Jahre, die auch eine außerparlamentarische Dimension
erlangte, was nicht zuletzt an der New Model Army lag, die während des Bürger-
kriegs als professionelle Streitmacht des Parlaments gegründet worden war und
sich schnell als »dritte politische Macht« neben Parlament und König etablierte.
Ausdrücklich verwies ihre Führung darauf, dass sie keine Söldnerarmee sei, son-
dern aus Bürgern bestehe, die für die Rechte und Freiheiten der Engländer kämpf-
ten.16 Sie forderte, dass das Parlament und seine Organe ein »echter Akteur für

 
10 Parker 1642, S. 34 (alle Übersetzungen im Text von Skadi S. Krause). Mendle hat in

diesem Sinne Parker nicht zu Unrecht eine Theorie des »parlamentarischen Absolutis-
mus« unterstellt; Mendle 1995, S. 70.

11 Vgl. Parker 1642, S. 9.
12 Vgl. Herle 1642, S. 16.
13 Ebd., S. 7.
14 Damit gingen sie auch über die Argumentation von Hunton, einem der wichtigsten

Theoretiker parlamentarischer Souveränität, hinaus; vgl. Hunton 1643, S. 69-73.
15 Vgl. Cromartie 2006, S. 265-274.
16 Wie stark dies ins Selbstverständnis der Armeeangehörigen eingeschrieben war, zeigen

die Aufzeichnungen der Armeedebatten in Putney und Whitehall. Vgl. Woodhouse
1951 [1938].
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Recht und Freiheit« des Volkes sein solle.17 Anstelle der Gleichsetzung von Volk
und House of Commons, wie es die Argumentation der Parlamentarier nahelegte,
verlangte die Armeeführung – vor allem als man am Ende des ersten Bürgerkriegs
versuchte, das neue politische Gleichgewicht zu sichern – eine Rechenschafts-
pflicht der Repräsentanten gegenüber dem Volk.

Teil dieser Debatte, in der es um die Sicherung von Grundrechten, den Status
des Parlaments und Mechanismen ging, die Parlamentarier an ihre Wähler zu bin-
den, wurden die zunehmend radikalen Kreise der Londoner Bürgerschaft, zu
denen auch die Levellers gehörten. In einer Reihe von Petitionen erinnerten sie die
Commons daran, dass ihre Macht nur zweitrangig sei. In Arrow Against All
Tyrants (1646) erklärte Overton, dass die Commons zwar »Kommissare und
rechtmäßige Abgeordnete des Volkes« seien, aber eben auch »nicht mehr«.18 Die
Remonstrance of Many Thousand Citiziens (1646) betonte gegenüber den Com-
mons noch deutlicher, dass die Bürger »ihre Auftraggeber« seien und sie selbst
nur »unsere Agenten«. Die Macht des House of Commons wurde dabei in dop-
pelter Weise aus dem »Vertrauen« des Volkes und ihrer »Wahl« abgeleitet.19 Auch
in Regall Tyrannie Discovered (1647) wurde das Unterhaus daran erinnert, dass
seine Macht »nur abgeleitet« sei und sein Auftrag darin bestehe, zum Wohle sei-
ner Bürger zu handeln.20

Je größer die Enttäuschung gegenüber dem Long Parliament (von 1640
bis 1660) wurde, umso mehr schienen solche Appelle aber zu verhallen. Vor die-
sem Hintergrund entwickelten schließlich die Levellers ab 1647 Argumente und
konkrete Vorschläge, wie die Beziehung zwischen Parlamentarismus und Volks-
souveränität auszugestalten sei, die in den Dokumenten vor Ende des ersten Bür-
gerkriegs noch relativ unvermittelt nebeneinanderstanden. So waren die Abgeord-
neten nach Walwyn zwar »absolut frei, dem Urteil ihres eigenen Verständnisses
und Gewissens zu folgen«, unabhängig von äußerem Druck. Als gewählte Vertre-
ter des Volkes waren sie aber auch verpflichtet, zum Wohle derjenigen Menschen,
die ihnen das Vertrauen ausgesprochen hatten, zu handeln.21 Diese zwei Argu-
mentationen schlossen sich jedoch aus, wenn es nicht gelang, einen verfassungs-
rechtlichen Rahmen zu stiften, der beide miteinander verband.

An Brisanz gewann diese Frage nicht zuletzt durch die 1647 entstandene politi-
sche Lage. Ende Februar, also acht Monate nach dem Ende des ersten Bürger-
kriegs, planten beide Kammern des Parlaments, den größten Teil der Armee auf-
zulösen und den Rest nach Irland zu schicken. Aus Protest setzten Soldaten eine
Petition auf, in der sie die Auszahlung verbleibender Rückstände, Straffreiheit
nach der Entlassung aus der Armee und die Erhaltung des Bürgerstatus der Solda-

 
17 Overton 1647 (17.07.1647), S. 12.
18 Overton 1646 (12.10.1646), S. 4.
19 Overton 2014 [1646], S. 3.
20 Lilburne 1647 a, S. 99.
21 Vgl. McMichael, Taft 1989, S. 202.
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ten forderten.22 Als das Parlament darauf antwortete, indem es die Petenten kur-
zerhand zu »Staatsfeinden« deklarierte, stellte sich die Frage der Rückbindung der
Abgeordneten an ihre Wähler in besonderer Schärfe.

Das 1647er Agreement of the People und die Putney-Debatte

Die traditionelle englische Konzeption von plena potestas war zusammen mit der
Idee der Volkssouveränität seit 1645 ein wichtiger Baustein in den politischen
Vorstellungen der Levellers. Als die Levellers gegenüber den Aktionen des Unter-
hauses aber immer misstrauischer wurden und versuchten (auch aufgrund ihrer
eigenen Verfolgung), Widerstand dagegen zu rechtfertigen, wurde die Vorstellung,
dass das House of Commons das Volk repräsentiere, zunehmend infrage
gestellt.23 Sie wiesen dabei die Idee zurück, dass das House of Commons auf
organische oder direkte Weise das Volk verkörpere. Die Frage, die folglich im
Raum stand, war die nach der Kontrolle und Rückbindung des Parlaments an die
Wähler. Bis 1646 gab es dazu lediglich zwei Ansätze: die Durchsetzung freier und
regelmäßiger Wahlen und der Appell an die Rechtstradition und Bräuche des Lan-
des, um zu verhindern, dass willkürliche Entscheidungen getroffen wurden.

Lilburne hatte in The Charters of London: or, The second Part of Londons
Liberty in Chaines Discovered vom Dezember 1646 erstmals jährliche Wahlen
gefordert: Sowohl die Ärmsten als auch die Reichsten sollten dabei ihre Repräsen-
tanten im Parlament wählen können. Mit dieser Forderung einher ging eine
Umdeutung der Gewalten. Wenn die freie Wahl die Legitimationsgrundlage politi-
scher Macht war, dann hatte das House of Commons eine übergeordnete Stellung
gegenüber dem House of Lords und der Krone. In A Remonstrance of Many
Thousand Citizens, die ebenfalls 1646 erschien, erklärte Overton deshalb die
Zustimmung des House of Lords und des Königs in legislativen Verfahren zu
einem bloß formalen Akt, »da sie nicht vom Volk gewählt werden, von dem die
Macht abgeleitet sein muss«.24 Die verfassungsrechtlichen Regelungen im Rah-
men der traditionellen Mischverfassung wurden damit zwar formal beibehalten,
aber der Ort der Souveränität wurde von Overton im Volk verankert. Die Aus-
sage, dass einzig das House of Commons das Volk repräsentiere, war keine offene
Infragestellung der tradierten Verfassung, machte sie aber möglich.

Der zweite Ansatz, der Appell an das Common Law und die Sitten des Landes,
findet sich prägnant in Lilburnes Just Mans Justification vom Juni 1646, wo es
heißt: »Ich betrachte das Unterhaus als die oberste Macht Englands; in ihm ruht
die Macht, die dem Volk innewohnt; das jedoch nicht nach eigenem Willen und
Vergnügen handeln soll, sondern nach der Grundverfassung und den Bräuchen
des Landes, die, wie ich meine, für die Sicherheit und den Erhalt des Volkes sor-

3.

 
22 Vgl. O. A. 1829 [1647], S. 345.
23 Vgl. Condren 1994, S. 65-66.
24 Overton 1646 a.

Demokratisches Denken in den Englischen Bürgerkriegen 431

Leviathan, 49. Jg., 3/2021

https://doi.org/10.5771/0340-0425-2021-3-426 - Generiert durch IP 216.73.216.147, am 28.01.2026, 09:25:30. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0340-0425-2021-3-426


gen«.25 Allerdings war den Levellers klar, dass ein solcher Appell relativ unwirk-
sam war, wenn man dem Parlament nicht verfassungsrechtliche Schranken zu set-
zen vermochte. Die Vorstellung, dass diese durch die Machtbalance von Krone
und den beiden Häusern des Parlaments gegeben seien, hatte sich in den Augen
der Levellers durch den Delegitimationsdiskurs von Monarch und House of
Lords, der sich aus dem ersten Argumentationsansatz ergab, erübrigt.

Ab 1647 entwickelten die Levellers deshalb institutionelle Reformvorschläge,
mit denen die Bindung der Parlamentarier an den Willen ihrer Wähler gewährleis-
tet werden sollte. Zentrales Dokument der Debatte wurde das Agreement of the
People, dessen erste Fassung am 28. Oktober 1647 vor dem Generalrat der Armee
verlesen wurde. Im Gegensatz zu späteren Versionen, die das Werk namentlich
genannter Autoren oder ganzer Autorenkollektive waren, ist es keinem eindeuti-
gen Urheber zuzuordnen. Maurice Ashley und Don Wolfe gehen aber aufgrund
der führenden Rolle von John Wildman in der Putney-Debatte davon aus, dass
das Agreement aus der Feder dieses Levellers stammt.26

Die dem Agreement zugrunde liegende Idee ist eine schriftliche Vereinbarung
zwischen dem Volk und seinen Vertretern, in der die Befugnisse des Parlaments
und die grundlegenden und unantastbaren Freiheiten der Engländer festgelegt
werden. Die Forderung nach einem solchen Agreement war aus Sicht der Levellers
und schließlich auch weiter Teile der Armee notwendig geworden, um die Rechte
und Freiheiten der Engländer so zu definieren, dass das Volk sowohl vor korrup-
ten parlamentarischen Mehrheiten geschützt wurde wie vor einem Monarchen,
der behauptete, über dem Gesetz zu stehen.

Aufgetaucht war die Idee für ein solches Agreement allerdings bereits 1646. In
der im Juli veröffentlichten Remonstrance of Many Thousand Citizens heißt es,
dass sich Könige und Repräsentanten nur dann »als rechtmäßig« erweisen, wenn
sie »ihre Autorität« aus dem ausgesprochenen »Vertrauen des Volkes« beziehen,
wobei sie »nicht mehr Macht« beanspruchen können, als ihnen das Volk zuspre-
che.27 Dies ging weit über die Forderung nach einer Rückbindung der Abgeordne-
ten durch einen Akt der Wahl hinaus. Die Petition formulierte die Forderung nach
einer schriftlichen Fixierung der Grundrechte und Freiheiten der Engländer sowie
die Festlegung der Befugnisse der Staatsorgane.

Und noch eine weitere Broschüre hatte maßgeblichen Einfluss auf die Entste-
hung des Agreements. Es handelt sich um The Case of the Army Truly Stated vom
Oktober 1647,28 die Antwort Wildmans auf General Henry Iretons im Juli 1647
veröffentlichte Heads of the Proposals. Darin forderte die Armeeführung, das
House of Commons »zu einem gleichberechtigten Teil der Mischverfassung« zu
machen. Diese Forderung, die durchaus dem Programm der Levellers entsprach,
wie wenig später der erste Artikel des Agreements of the People deutlich machte,

 
25 Lilburne 1647 b, S. 4.
26 Vgl. Ashley 1947, S. 30. Siehe auch Vernon, Baker 2010.
27 Overton 2014 [1646], S. 13.
28 Wildman 1647. Siehe auch Woodhouse 1951 [1938], S. 429-436.
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wurde in den Augen Wildmans jedoch dadurch konterkariert, dass in dem Doku-
ment das Vetorecht der Krone und des House of Lords verteidigt wurde, was den
repräsentativen Charakter und den Einfluss des House of Commons wiederum
marginalisierte. The Case of the Army Truly Stated verurteilte die Vorschläge der
Armeeführung mit einem klaren Appell an die Volkssouveränität: »Während alle
Macht ursprünglich und im Wesentlichen im gesamten Körper des Volkes dieser
Nation liegt und während die freie Wahl und Zustimmung durch ihre Vertreter
die einzige Grundlage aller gerechten Regierung ist [...]; muss darauf bestanden
werden, dass die höchste Macht der Volksvertreter oder der im Parlament versam-
melten Commons unverzüglich zu klären ist […].«29

Dementsprechend bezog sich das im November vorgelegte Agreement of the
People gar nicht mehr auf die Krone oder das House of Lords. Es definierte »Par-
lament« als ein vom englischen Volk in freien Wahlen gewähltes Gremium.30

Zugleich erhob es die Forderung nach Abschaffung aller Privilegien. Konkret
heißt es im Agreement, »dass in allen Gesetzen, die gemacht werden oder gemacht
werden sollen, jede Person gleich gebunden ist; und dass kein Grundbesitz, kein
Eigentum, kein Freibrief, kein Amt, kein Geburtsrecht oder kein Ort eine Aus-
nahme vom normalen Ablauf der Gerichtsverfahren gewähren, denen andere
unterworfen sind«.31 Dies stellte in letzter Konsequenz die ständische Ordnung
und damit die sozio-ökonomischen und rechtlichen Grundlagen der Mischverfas-
sung im Königreich infrage.

Nach den Bestimmungen des Agreements of the People sollte das Parlament alle
zwei Jahre einberufen werden und nicht länger als sechs Monate tagen. Artikel 2
forderte die Auflösung des Langen Parlaments bis zum 30. September 1648. Arti-
kel 3 sah vor, dass die regelmäßig widerkehrenden Parlamente vom ersten Don-
nerstag im April bis zum letzten Tag im September und nicht länger als sechs
Monate tagen sollten. In Artikel 4 wurden die von den Abgeordneten ausgeübten
Befugnisse umrissen. Diese umfassten »das Ändern und Aufheben von Gesetzen;
die Errichtung und Abschaffung von Ämtern und Gerichten; die Ernennung von
Magistraten und Beamten aller Grade« und die Regelung der Außenbeziehungen.
Die Befugnisse des Parlaments bezogen sich nicht auf die »Angelegenheiten der
Religion und die Praxis des Gottesdienstes«. Die Möglichkeit, »die Nation auf
nicht zwanghafte Weise« in Fragen der Religion zu unterweisen, wurde jedoch
dem Ermessen der Volksvertreter anheimgestellt.32

In den Debatten zwischen der Armeeführung und den Levellers in Putney, in
denen sowohl über das Agreement of the People als auch The Heads of the Pro-
posals diskutiert wurde, verteidigten Delegierte wie Oberst Thomas Rainborough
und Edward Sexby das allgemeine Wahlrecht für Männer mit aller Leidenschaft.
So erklärte Rainborough: »Der Ärmste, der in England unter einer Regierung

 
29 Wildman 1647.
30 O. A. 1647.
31 Ebd.
32 Woodhouse 1951 [1938], S. 443-444.
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lebt, sollte zuerst selbst dieser Regierung seine Zustimmung geben; und ich denke,
dass der ärmste Mann in England überhaupt nicht im engeren Sinne an diese
Regierung gebunden ist, unter der er keine Stimme hat [...].«33 Es wurde daher
vorgeschlagen (und Oliver Cromwell, der die Verhandlungen leitete, akzeptierte
dankbar diesen Vorschlag), dass ein Ausschuss die Wahl-Reform regeln solle. Ire-
ton, der große Gegenspieler Rainboroughs, gab daraufhin zu bedenken, dass
Wähler nicht von denjenigen, von denen sie abhängig seien, unter Druck gesetzt
werden können dürften, und andere stimmten dieser Position zu: Bedienstete und
Lehrlinge sollten daher vom Wahlrecht ausgeschlossen werden, ebenso Bettler, die
auf die Nächstenliebe anderer angewiesen seien.34

Die eingangs hochaufgeladene Debatte endete schließlich mit einem fast einver-
nehmlichen Standpunkt: Das Wahlrecht sollte allen erwachsenen Männern
gewährt werden; Bedienstete, Ausländer, Lehrlinge und Bettler (und Frauen, deren
Rechte nicht diskutiert wurden) blieben ausgeschlossen. Als die Position zur
Abstimmung kam, wurden nur drei Stimmen dagegen erhoben.35 Die Debatte
schloss somit mit einem Kompromiss, der gleichwohl die Grundlagen der Monar-
chie infrage stellte: England sollte ein freies und gleiches Wahlrecht erhalten. Das
warf jedoch ein Problem auf, das die Armee zutiefst spaltete. Es betraf die Stel-
lung des Königs und der Lords im Staat, die in den Pamphleten der Levellers
durchweg kritisch behandelt wurde. In Certain Articles for the Good of the Com-
monwealth, ein Pamphlet, das die Levellers an die Armeeführung gerichtet hatten,
heißt es explizit, dass »die Autorität des Parlaments in Zukunft« nicht durch Hin-
dernisse, Vorurteile oder das Veto »irgendeiner Person oder Personen« infrage
gestellt werden dürfe.36

Am 29. Oktober begann die Debatte in Putney deshalb mit der Aufforderung,
dass man sowohl über die Stellung des Königs als auch über die des House of
Lords nachdenken müsse.37 Wenn die Macht durch Wahlen beim Volk liege, wie
am Vortag vereinbart worden war, dann könne weder das Vetorecht des Königs
noch eine zweite Kammer gerechtfertigt werden.38 Cromwell stimmte zu, dass
eine Gefahr von der Person des Königs und von den Lords ausgehe.39 Andere wie-
sen darauf hin, dass man in diesen unruhigen Zeiten an dem festhalten solle, was
von der verfassungsmäßigen Autorität übrig geblieben sei.40 Ireton machte dabei
deutlich, dass die Zustimmung des Königs zu den vom Parlament verabschiedeten
Gesetzen rein formal sei. Doch Wildman bestand darauf, dass dies nur solange
gelte, wie dies auch verfassungsrechtlich abgesichert werde. Noch immer könne

 
33 Ebd., S. 53.
34 Vgl. ebd., S. 83.
35 Vgl. ebd., S. 68, 98.
36 Ebd., S. 335.
37 Vgl. ebd., S. 88-92.
38 Vgl. ebd., S. 109-110.
39 Vgl. ebd., S. 98.
40 Vgl. ebd., S. 102.
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»kein Gesetz verabschiedet werden«, wenn es nicht »an den König und die Lords
gesandt und von ihnen bestätigt wurde«. Das Unterhaus werde daher weiter »von
ihnen abhängig sein«.41

Die Debatte, die nicht vollständig überliefert ist, wurde eine weitere Woche lang
ohne Pause fortgesetzt. Schließlich einigten sich die Generäle darauf, ein Treffen
der New Model Army zu vereinbaren, um die Truppen zu konsultieren. Die letzte
Anhörung des Komitees fand am 11. November 1647 statt − genau an dem Tag,
an dem der König aus Hampton Court auf die Isle of Wight floh und sich um
militärische Unterstützung aus Schottland und Irland sowie vom Kontinent
bemühte. Es war der Beginn des zweiten Bürgerkriegs.

Entwürfe für Ausgestaltungen der Souveränität des Volkes

Trotz der nun folgenden kämpferischen Auseinandersetzungen wurde das Agree-
ment of the People 1648 ständig weiterentwickelt. In den frühen Ausgaben der
Zeitschrift Westminster Projects, die zwischen dem 23. März und 23. Juni 1648
erschien, gibt es immer wieder Bezüge auf die Prinzipien des Abkommens.42 In
der ersten Ausgabe heißt es explizit: »Was kann für alle Menschen gerechter oder
akzeptabler sein, als diesem Parlament eine Frist zu setzen; in bestimmten Zeit-
räumen die Einberufung und Auflösung des nächsten Parlaments vorzuschreiben,
die Abgeordneten den Wählern anzugleichen und das Veto von König und Lords
zu beseitigen.«43 Am 24. April 1648 versammelte sich eine Gruppe von Agitato-
ren der Armee in St. Albans und entwarf eine Petition, die Forderungen des
Abkommens anzunehmen.44 Anfang Juni 1648 wurde dann eine Version des
Agreements ohne Drucker- oder Verlagsinformationen als The Armies Petition:
Or a New Engagement veröffentlicht.45 Es ist wahrscheinlich, dass die Agitatoren
der Armee gemeinsam mit zivilen Unterstützern handelten, da auch A New Enga-
gement, or, Manifesto veröffentlicht wurde, in dem es heißt, es sei das Anliegen
vieler Tausender von Menschen in London und Umgebung.46

Sowohl das New Engagement, or, Manifesto als auch The Armies Petition wie-
derholen die Forderungen des ersten Agreements. Neben dem ursprünglichen Text
enthalten sie jedoch weitere Forderungen, die in späteren Versionen des Agree-
ments aufgenommen wurden. Dazu gehörten die Forderungen, alle Gesetze in
Englisch zu verabschieden, um sie für alle zugänglich zu machen, die Verkürzung
von Untersuchungshaft, eine Reform des Schulden- und Insolvenzrechts, Gerichts-
verfahren mit Jury und die Einschränkung der Anwendung der Todesstrafe.47

4.

 
41 Ebd., S. 118.
42 23. März 1648, 19. April 1648, 15. Mai 1648, 23. Juni 1648.
43 Westminster Projects vom 23. März 1648, S. 8.
44 Vgl. O. A. 1648 a; Gentles 1992, S. 245, 510.
45 O. A. 1648 a.
46 Vgl. O. A. 1648 b.
47 Vgl. O. A. 1648 a, Artikel 5-8.
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Wirtschaftsreformen, wie die Abschaffung von Zöllen und der Verbrauchssteuer,
sowie die Bereitstellung von Armenhilfe wurden ebenfalls hinzugefügt.48 So for-
dert das New Engagement, or, Manifesto, »dass (durch die Wiederherstellung von
Frieden und Handel als dem sichersten Weg, um für die Armen zu sorgen) noch
wirksamere Wege gefunden werden als bisher, um diejenigen in Arbeit zu bringen,
die dazu in der Lage sind, und Kinder auszubilden, und jene zu entlasten, die
während des letzten Krieges im Dienst für ihr Land kämpften«.49

Im letzten Punkt regte The New Engagement sogar eine Reform des Eigentums-
rechts an. So heißt es ausdrücklich, »dass alle Monopole und Handelsbeschrän-
kungen [...] unverzüglich unterbunden werden« und

»dass alte und fast antiquierte Formen der Sklaverei, wie Dienstleistungen, Treueide, Ehr-
erbietung [...] abgeschafft werden; und dass zu diesem Zweck ein bestimmter Satz festge-
legt wird, zu dem alle Inhaber von Land selbst Eigentümer werden können, und falls einer
nicht bereit oder dazu in der Lage sein sollte, dass ein bestimmter Zeitraum festgelegt
wird, nach dem alle Leistungen [...] in eine bestimmte Pacht umgewandelt werden, die mit
der Freiheit und dem Wohlergehen der Nation [...] vereinbar ist«.50

Bei den Levellers lassen sich darüber hinaus vielerlei Überlegungen finden, wie die
Exekutive organisiert, vor allem aber wie sie kontrolliert werden soll. Frühe Ver-
lautbarungen sahen durchaus noch einen Monarchen an der Spitze vor, aber
bereits das zweite Agreement forderte die Einrichtung eines »Councell of State for
the managing of publique affaires«. Dieser sollte als oberstes Exekutivorgan die-
nen. Allerdings beließen es die Levellers nicht bei dieser klassisch republikani-
schen Forderung eines gewählten Exekutivorgans.51 Vielmehr kam es zur Forde-
rung einer strikten Unterordnung der Exekutive unter die Legislative, sollte der
neue Staatsrat doch durch »Anweisungen und Begrenzungen« an den Willen des
Parlaments gebunden werden. Insofern ist Manfred Brocker zuzustimmen, dass
die Levellers – bei aller Nähe zu frühliberalen Denkfiguren – keine Theorie der
Gewaltenteilung entwickelt haben.52 Vielmehr verbanden sie mit der Idee der
Volkssouveränität das Primat der Legislative; die Exekutive war dabei wenig mehr
als ein Ausschuss zum Zwecke der Umsetzung der Parlamentsbeschlüsse. Und
doch sollten sich »die Repräsentanten weder in die Ausführung von Gesetzen ein-

 
48 Vgl. ebd., Artikel 8.
49 O. A. 1648 b, Artikel 13.
50 Ebd., Artikel 15-16. Die Levellers forderten mithin gerade die Freisetzung der Märkte

von feudalen Beschränkungen und waren auch Anhänger des Privateigentums. In den
Worten von Elizabeth Anderson (2019, S. 41): »Sie erblickten in freien Märkten einige
wichtige institutionelle Komponenten einer freien Gesellschaft von Gleichen, da von
freien Märkten eine Vervielfachung der Chancen für Individuen ausging, ein Leben zu
führen, das durch persönliche Unabhängigkeit von der Herrschaft anderer charakteri-
siert war.« In diesem Bekenntnis zum Privateigentum und zum freien Markt ist auch
der wesentliche Unterschied zu den Diggers (beziehungsweise »True Levellers«, wie sie
sich selbst nannten) zu sehen, die für eine stark christlich inspirierte Form der Güterge-
meinschaft eintraten.

51 Zur Beziehung der Leveller zu den republikanischen Autoren der Zeit vgl. Foxley
2013, S. 194-229.

52 Vgl. Brocker 1995, S. 131.
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mischen noch über eine Person oder den Nachlass eines Mannes urteilen dürfen«,
wenn dies nicht zuvor rechtlich geregelt wurde. Bei Versagen und Verletzung des
in sie gesetzten Vertrauens sollten die Abgeordneten wie Amtsträger strafrechtlich
verfolgt werden können.53

Hinzu kam, dass selbst dem Parlament konkrete Vorgaben über die Grenzen
seiner Entscheidungskompetenzen gemacht wurden. So forderten die Levellers,
dass die gewählte Legislative keine Bestimmung hinsichtlich der religiösen Prakti-
ken aufstellen oder die Bürger gegen ihren Willen zum Militärdienst einziehen
dürfe. Wie bereits im ersten Agreement wurde darauf insistiert, dass sämtliche
überlieferten Privilegien abzuschaffen seien und das Parlament diese auch nicht
wieder einführen könne. Schließlich wurde in Reaktion auf Anschuldigungen, die
Levellers würden die Gleichverteilung der Besitzstände anstreben, unterstrichen,
dass kein Repräsentant Entscheidungen hinsichtlich des sozialen Status oder des
Eigentums eines Mannes treffen dürfe.

Sicherung der Volkssouveränität im dritten Agreement von 1649

Am 1. Mai 1649 veröffentlichten Lilburne, Walwyn, Prince und Overton auf-
grund der verschärften politischen Lage eine weitere Position der Levellers.54

Diese Version des Abkommens unterschied sich deutlich von der Ausgabe von
1647 und kombinierte Teile von Foundations of Freedom or: An Agreement of
the People mit dem Leveller-Programm, wie es in Broschüren und Petitionen der
späten 1640er Jahre entwickelt wurde. Unter den Forderungen finden sich jährli-
che Parlamentswahlen, die Wahl der Beamten in allen Landkreisen, Städten und
Gemeinden, die Wahl der Offiziere und die Wahl der Pfarrer. Deutlich werden
nun noch einmal auch die Rechte des Parlaments eingeschränkt. Es gibt ein Ver-
bot von Zoll und Verbrauchssteuern und das Verbot, dass das Parlament als
Gericht fungiert.55 Für Joseph Frank zielten die Vorschläge darauf ab, »eine maxi-
male Dezentralisierung der Macht« sicherzustellen. Nach Stephen Roberts woll-
ten die Levellers jedoch mehr als Dezentralisierung. Sie suchten nach einer
Umkehrung des Machtflusses von unten nach oben und von der Peripherie zum
Zentrum.56 Es ist daher ein Fehler, diese Art der »Dezentralisierung« als eine
andere Version des republikanischen partizipativen Denkens zu betrachten.57 Den
Levellers ging es um Formen der Selbstregierung und Inklusion der Bürger auf
allen Ebenen staatlicher Verwaltung.

Ohne Zweifel war das politische Verständnis der Levellers durch ihre Erfahrun-
gen in den Londonern Bezirken und der Selbstverwaltung in den Pfarrgemeinden

5.

 
53 O. A. 1648 c, Artikel 5.
54 Lilburne et al. 1649 a.
55 Vgl. ebd., S. 6-7.
56 Vgl. Gentles 2001, S. 17; Roberts 1998, S. 51.
57 Vgl. Morrill 1980; Lake 2007, S. 134.
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geprägt worden.58 Ihre Vorschläge richteten sich aber nicht auf die Rückkehr zu
lokalen Privilegien, wie sie charakteristisch für das Feudalwesen waren.59 Viel-
mehr lassen sich die spät aufkommenden Vorschläge zur »Dezentralisierung«, wie
Rachel Foxley gezeigt hat, als Lösungsansätze für eine Überbrückung der Diffe-
renzen in den Überlegungen zu Volkssouveränität und Parlamentarismus im
Leveller-Denken lesen.60 Sie antworteten auf die Notwendigkeit, das Repräsenta-
tionssystem mit der Volkssouveränität zu versöhnen. Dabei flossen in ihre Überle-
gungen nicht zuletzt die Erfahrungen mit der Parlamentsherrschaft seit 1640 ein.
So heißt es in einem Pamphlet der Levellers, welches kurz vor dem dritten Agree-
ment publiziert wurde: »Und in der Erwägung, dass wir uns, wenn wir an der
Macht wären, genauso tyrannisch verhalten würden wie andere [...], haben wir
eine solche Einrichtung vorgeschlagen, bei der angenommen wird, dass Menschen
zu beeinflussbar sind und weltlichen Versuchungen nachgeben, weshalb sie keine
Mittel oder Möglichkeiten haben sollten, zum Nachteil Einzelner oder der Öffent-
lichkeit zu handeln [...]«, ohne mit ersthaften Konsequenzen für sich selbst rech-
nen zu müssen.61 Ein Bündel von institutionellen Maßnahmen zielte daher auf die
Vermeidung der »Gefahren und Unannehmlichkeiten« ab, die »sich offenbar aus
dem langen Fortbestehen derselben Autoritätspersonen« ergeben.62 Dazu gehörte
neben der bereits erwähnten jährlichen Wahl, der detaillierten Regelung der Sit-
zungsperioden und dem Verbot der Ämterhäufung auch das Rotationsprinzip. So
heißt es im dritten Agreement: »Es darf kein Mitglied des gegenwärtigen Parla-
ments in das nächste gewählt werden, wie kein Mitglied eines künftigen Parla-
ments für das unmittelbar nachfolgende gewählt werden darf.«63

Die Levellers entwickelten damit eine sehr weitgehende Vorstellung von Volks-
souveränität, die Repräsentation nicht ausschloss – sie vielmehr sogar als einen
integralen Bestandteil auf allen Ebenen, von der Kirchengemeinde über die Kom-
mune bis zur nationalen Ebene, forderte –, zugleich aber durch ein umfassendes
Instrumentarium darauf zielte, den Mangel an politischer Rechenschaftspflicht,
wie ihn die Levellers in den 1640er Jahren sowohl gegenüber dem Parlament als
auch der Regierung und den Gerichten beklagten, zu beheben.64 Dementspre-
chend schlugen die Levellers auch die Abschaffung der Zentralgerichte und die
Übertragung der Straf- und Zivilgerichtsbarkeit auf lokale Gerichte vor. Obwohl
die Autorität der Gerichte nicht angezweifelt wurde, sollten sie daran gehindert
werden, sich über lokale Traditionen und Eigenheiten hinwegzusetzen. Dem ent-
sprach auch die Forderung der Levellers nach einer Jury bei Gerichtsverfahren.
Betont wurde dabei der lokale Bezug der Juroren, um die Interessen der Bürger

 
58 Vgl. Kümin 1998, S. 361-396.
59 Vgl. Lilburne et al. 1649 a, S. 6.
60 Foxley 2013, S. 51-90.
61 Lilburne et al. 1649 b, S. 7.
62 Lilburne et al. 1649 a, Artikel 5.
63 Ebd., Artikel 3.
64 Vgl. Peacey 2004.
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vor Ort zu vertreten und die Jury zu einem zentralen Kontrollorgan richterlicher
Gewalt durch die Bürgerschaft zu machen.

Das dritte Agreement, das vor allem in London Unterstützung fand, stellt die
weitestgehende Position der Levellers dar. Die meisten Historikerinnen und Histo-
riker sind sich heute allerdings einig, dass die Gruppe zu dem Zeitpunkt seines
Erscheinens bereits nicht mehr als geeintes Kollektiv agierte.65 Während des Pro-
zesses gegen den König verließen viele die Hauptstadt und distanzierten sich so
von der nun folgenden Hinrichtung Charles I. Noch aktive Levellers lehnten auch
die neue Republik ab. In England’s New Chains Discovered äußerte Lilburne
seine Befürchtungen, dass der neue Staatsrat die Sternenkammer – jener Gerichts-
hof, der aus den Prärogativrechten des Königs abgeleitet wurde und nicht dem
englischen »common law« unterlag – ersetzen könne und klagte an, dass das als
»Rumpf« bezeichnete Parlament nicht durch freie Wahlen gebildet worden sei.
Zudem warnte er vor einer neuen Diktatur.66 Damit lag er nicht falsch. Nach der
Auflösung des Rumpf-Parlaments 1653 versuchte Cromwell mit Hilfe des soge-
nannten Parlaments der Heiligen, dessen Mitglieder von ihm und dem Rat der
Armee ausgewählt worden waren, eine tragfähige Verfassung zu entwickeln. Aber
dieser Versuch schlug fehl, sodass Cromwell schließlich unter dem Titel Lordpro-
tektor eine Militärherrschaft leitete.

Das radikaldemokratische Erbe der Englischen Bürgerkriege

Die Levellers wurden bereits in den 1640er Jahren immer wieder angegriffen.
Einer ihrer aktivsten Kritiker war Marchmont Nedham, der Herausgeber des
Nachrichtenmagazins Mercurius Pragmaticus.67 Auch nachdem er Herausgeber
des republikanischen Mercurius Politicus wurde, kritisierte Nedham weiterhin das
Projekt einer »populären oder demokratischen Regierung«. Wann immer die
unbeständige, unwissende, irrationale und zügellose Menge die Macht in ihren
Händen halte, so Nedham, schaffe sie eine gewalttätige und unberechenbare
Tyrannei.68

Nedham war nicht allein in seinem Misstrauen gegenüber der Volksregierung.69

Theoretiker wie Thomas Hobbes und James Harrington teilten in den 1650er
Jahren gleichermaßen, wenn auch vor dem Hintergrund ganz unterschiedlicher
Grundannahmen, die Einschätzung, dass das einfache Volk keine politischen
Fähigkeiten besitze. Für Hobbes entstand ein handlungsfähiger Körper erst, wenn
die Menge »zu einer Person gemacht« wurde, das heißt wenn jeder seine Rechte
an einen Dritten, verkörpert in der Person des Monarchen, abtrat.70 Wenn die

6.

 
65 Vgl. Manning 1992, S. 206-216.
66 Lilburne et al. 1648.
67 Vgl. Worden 2001, S. 281.
68 Vgl. Nedham 1650, Kapitel IV.
69 Vgl. Scott 1993.
70 Hobbes 1997 [1651], S. 120.
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Menge nicht von einer Person vertreten wurde, war sie handlungsunfähig und
selbstzerstörerisch.

Obwohl der Republikaner Harrington wenig Bezugspunkte zu Hobbes hatte,
kam er in Bezug auf die Volkssouveränität zu denselben Schlussfolgerungen. In
The Art of Lawgiving nutzte er 1659 das Agreement of the Free People, um
Beweise dafür zu liefern, dass die Leveller-Vorschläge unweigerlich zur Anarchie
oder bestenfalls zu einer Oligarchie führen werden.71 Besonders scharf kritisierte
Harrington die Forderung, das Parlament nach acht Monaten wieder aufzulösen.
Diese Bestimmung erschien ihm absurd, schuf sie in seinen Augen doch ein
Machtvakuum. Wer sollte die Nation regieren, sobald die Versammlung aufgelöst
war? Und wenn sich das Parlament nicht freiwillig auflöse, wer sollte es dazu
zwingen? Am Ende, so Harrington, werde die Regierung de facto von einer Olig-
archie ausgeübt werden müssen, die die Macht besitze, das Parlament zu kontrol-
lieren.72

Es ist kein Zufall, dass sich Hobbes und Harrington in Bezug auf die Vorschläge
der Levellers so einig waren. Für beide musste die souveräne Macht absolut sein,
und beide setzten Repräsentation und Souveränität gleich. Jede Form politischer
Mitbestimmung außerhalb der zentralen politischen Institution führte für sie
dagegen zu Konflikten und im schlimmsten Fall zu Bürgerkrieg. Und eben dies
musste aus ihrer Sicht verhindert werden.

So überzeugend die Argumente von Hobbes und Harrington auch für ihre Zeit-
genossen geklungen haben mögen, für die moderne Demokratietheorie sind die
Schriften der Levellers heute so anregend, weil für sie erstens das »Volk« aus einer
Vielzahl von Individuen, heterogenen Gemeinschaften und politischen Kollektiven
bestand und zweitens die Souveränität des Volkes nicht auf den Akt der Wahl
einer repräsentativen Körperschaft reduziert werden konnte, sondern alle reprä-
sentativen Formen selbst durch Verfahren stetig an die Bürger zurückgebunden
werden mussten.73 Insofern war es für sie wichtig, zum einen vielfältige Formen
der Selbstorganisation und -verwaltung zu ermöglichen und zum anderen den
Bereich der politischen Einflussnahme breit zu fächern. Die Levellers waren Pio-
niere bei der Einführung partizipativer Praktiken auf breiter Basis, lag ihr Fokus
doch nicht nur auf dem Parlament, sondern schloss auch außerparlamentarische
Formen der Mitbestimmung ein. Deshalb verteidigten sie das Recht auf Gewis-
sens-, Meinungs-, Versammlungs- und Vereinsfreiheit immer wieder als notwen-
dige Voraussetzung kollektiven Handelns, war das souveräne Volk für sie doch
nicht allein im Parlament fassbar, sondern vor allem in den Gemeinden, Kirchen
oder den Geschworenengerichten.

Gleichwohl entzündet sich bis heute die Debatte zu den Englischen Bürgerkrie-
gen und zum demokratischen Erbe der Levellers im Anschluss an Macphersons

 
71 Vgl. Harrington 1711, S. 403.
72 Vgl. ebd., S. 404.
73 Vgl. Loughlin 2007; Loughlin 2014.
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lediglich an der Frage des Wahlrechts.74 Die Fokussierung auf diese Frage ist
jedoch insofern verkürzt, als dieses für die Radikalen zwar von großer Bedeutung
war, sie sich aber nicht mit dessen weitgehender, wenn letztlich auch nicht univer-
seller Ausdehnung begnügten. Vielmehr betrachteten sie Wahlen nur als einen
Baustein eines umfassenden Systems der Regierungskontrolle.75 Zu dem in den
Verfassungsentwürfen skizzierten System gehörte an erster Stelle die Suprematie
des Parlaments, das aus nur einer Kammer bestehen sollte und nicht nur die allei-
nige Gesetzgebungskompetenz besaß, sondern auch die Exekutive bestimmte und
kontrollierte. Allerdings war entscheidend, dass die Abgeordneten als Delegierte
des Volkes angesehen wurden. Repräsentation war folglich nur ein Instrument zur
Verwirklichung der Volkssouveränität.

Im Gegensatz zu den im späten 18. Jahrhundert entwickelten Theorien betrach-
teten die Levellers Repräsentation denn auch nur als eine technische Notwendig-
keit, ein Gedanke, der später von Rousseau in seiner Schrift über Polen und dann
von den Antifederalists wieder aufgegriffen wurde. Insgesamt kennzeichnen die
Schriften der Levellers ein grundlegendes Misstrauen gegenüber den politischen
Amtsinhabern, das sich gerade auch gegen die Repräsentanten im Parlament rich-
tete. Damit – so unsere abschließende These – vertraten die Levellers eine Konzep-
tion von Volkssouveränität, die sich deutlich von jenem Modell unterscheidet, das
sich in den Verfassungsdebatten des späten 18. Jahrhunderts durchzusetzen ver-
mochte und auch heute noch für das Demokratieverständnis grundlegend ist.
Zwar wird von vielen Ideenhistorikerinnen und -historikern zu Recht hervorgeho-
ben, dass die Levellers von den »natürlichen Rechten« der Menschen als Indivi-
duen ausgingen und die Legitimität einer Herrschaftsordnung von der individuel-
len Zustimmung der Wahlberechtigten abhängig machten – und die verschiedenen
Agreements of the People bringen das deutlich zum Ausdruck –,76 doch damit
sind sie eben noch nicht als Vertreter eines vermeintlich virtuellen Repräsentati-
onsverständnisses zu verstehen. Vielmehr erteilten sie sowohl der Vorstellung
eines möglichen freien Mandats als auch der republikanischen Vorstellung der
Repräsentation durch Eliten – oder in den Worten von James Madison: der »wah-
ren Wächter des öffentlichen Wohls«77 – eine deutliche Absage. Sie formulierten
vielmehr ein Demokratiemodell, dass sich weder an der attischen Praxis, ohne die
Unterscheidung von Souveränität und Regierung, orientierte, noch eine civitas
optimatum befürwortete.78

Aus heutiger Perspektive wäre es sicherlich zu eindimensional, zu behaupten,
dass sich lediglich das elitenrepräsentative Modell durchgesetzt hätte. Vielmehr
haben wir gerade in den vergangenen Jahren eine wahre Explosion von neuen
 
74 Vgl. Macpherson 1973; zur Kritik an Macphersons These und dem Argument, die von

den Leveller in Putney mitgetragenen Wahlrechtsbeschränkungen seien taktischer
Natur gewesen, vgl. den Überblick bei Wootton 1991, S. 429-433.

75 Vgl. Brocker 1995, S. 165.
76 Ebd., S. 100; Foxley 2013, S. 28.
77 Hamilton et al. 1994, S. 56.
78 Vgl. hierzu auch Maloy 2008, S. 41-53; Saage 1981, S. 212-225.
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Verfahren direktdemokratischer Teilhabe erlebt. Gleichwohl sind diese größten-
teils auf lokaler Ebene angesiedelt, und viele Politikbereiche – etwa die grundle-
genden Strukturen der Wirtschafts- und Finanzpolitik – sind entgegen etwa von
pluralismustheoretischen Annahmen vor einer demokratischen Beeinflussung
weitgehend geschützt.79 Ziel der Levellers war es hingegen, neben den damals
essentiellen religionspolitischen Fragen auch die Exekutive an den Willen der Bür-
ger zu binden. Insofern sie davon ausgingen, dass weder die gewählten Repräsen-
tanten noch die öffentliche Verwaltung von sich aus die Interessen der »einfa-
chen« Bürger vertreten, haben sie eine Vielzahl von institutionellen Vorkehrungen
gefordert, die dazu dienen sollten, diese an den Willen der Repräsentierten zu bin-
den. Zu diskutieren bleibt, ob das politische Verständnis der Levellers, welches
eine ganz erhebliche Mobilisierung der Bürger beinhaltete und politische Parteien
nicht kannte, für heutige demokratietheoretische Debatten noch interessant ist.
Auch wenn deren Forderungen etwa nach jährlichen Wahlen den heutigen Gege-
benheiten nicht mehr entsprechen, so hat es in den vergangenen Jahren doch viel-
fältige Vorschläge, zum Beispiel Bürgerhaushalte oder die Einführung von Los-
kammern, denen weitreichende politische Kompetenzen sowie das Recht auf
Abberufung von Amtsträgern eingeräumt werden sollen, gegeben.80 Diese Vor-
schläge gehen sowohl über die bestehenden liberal-repräsentativen Verfahren als
auch die erwähnten deliberativen Beteiligungsformate hinaus und lassen sich als
eine Fortführung beziehungsweise Aktualisierung der institutionentheoretischen
Forderungen der Levellers deuten.
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Zusammenfassung: In den englischen Bürgerkriegen wurde zum ersten Mal ein verfas-
sungsrechtlicher Rahmen diskutiert, der nicht nur Legislative, Exekutive und Judikative
trennte, sondern sie auch einer öffentlichen Kontrolle unterstellten sollte. Regelmäßige
Volksabstimmungen, die Rechenschaftspflicht der Repräsentanten, öffentliche Freiheits-
rechte, die Stärkung kommunaler Selbstverwaltung und die Wahl aller öffentlichen Beam-
ten sind nur einige der Forderungen, die mit den Ansprüchen nach Umsetzung der Volks-
souveränität einhergingen. In Abgrenzung von direktdemokratischen und elitär-
repräsentativen Politikvorstellungen entwickelten die Levellers, so unsere These, ein drittes
Demokratiemodell, das mit einer erheblichen Erweiterung politischer Teilhaberechte und
Kontrollfunktionen verbunden war. Es unterschied sich damit nicht nur deutlich vom repu-
blikanischen Diskurs der Zeit, sondern erweitert auch die heute vorherrschende Auffassung
von Demokratie, die  demokratische Teilhabe vorwiegend in periodisch stattfindenden
Wahlen abbildet, die aber eine über den Wahlmechanismus hinausgehende institutionelle
Einbindung der Bürger und stetige Kontrolle der Repräsentanten und Exekutivvertreter
jenseits von (verfassungs)rechtlichen Beschränkungen nicht kennt.

Stichworte: Englische Revolution, Bürgerkrieg, Levellers, Demokratietheorie, öffentliche
Freiheitsrechte, Wahlen

Democratic Thinking in the English Civil Wars

Summary: During the English Civil Wars, a constitutional framework was discussed for the
first time, which not only separated the legislative, executive and judicial power, but also
placed them under public control. Regular elections, the accountability of the representa-
tives, the right to petition, the freedom of the press and assembly, the freedom of religion,
the strengthening of local self-government and the election of all public officials are just
some of the demands that accompanied the demands to implement popular sovereignty. In
contrast to direct democratic and elitist-representative political ideas, the Levellers
developed, so our thesis, a third model of democracy, which was connected to a consider-
able expansion of political participation rights and control functions. It clearly differed not
only from the contemporary republican discourse, but also from our prevailing view of
democracy, according to which democratic participation consists primarily in the periodic
election of legislators (and in some cases leading executive representatives) and not in the
continuous control of the representatives and executive representatives beyond legal
restrictions.

Keywords: English Revolution, civil war, Levellers, democracy, freedom, liberty, elections
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